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      Berlin, den 17.09.2013 
 

Offener Brief 

Betreuungsgeld, SGB II Leistungen 
 
Sehr geehrte Ministerin Dr. Schröder, 
Sehr geehrte Ministerin Dr. von der Leyen, 

 
zahlreichen Presseartikeln ist zu entnehmen, dass bisher ca. 
27.000 Anträge auf Betreuungsgeld gestellt wurden. Eine Zahl, die 

in Ihren Stellungnahmen als Erfolg gewertet wird. 
 
Als sog. vorrangige Leistung ist das Betreuungsgeld auf SGB II-

Leistungen anzurechnen. Diese gesetzliche Regelung führt dazu, 
dass es SGB II-Bezieherinnen größtenteils nicht freigestellt wird, ob 
sie Betreuungsgeld beantragen wollen. In vielen Jobcentern werden 

die Kundinnen flächendeckend mittels Telefonakquise oder 
Rundbriefen nicht nur über die Möglichkeit des Betreuungsgeldes 
informiert, sondern dazu aufgefordert bzw. dazu gedrängt, 
Betreuungsgeld zu beantragen.  

Von Wahlfreiheit für Frauen und junge Familien kann hier also 
keine Rede sein. 
 

Als weitere Folge ist zu befürchten, dass die Frauen, die aus diesem 
Grund Betreuungsgeld beantragt haben, deswegen im 
Bezugszeitraum von möglichen Eingliederungsmaßnahmen 

ausgeschlossen werden. Aus unserer Sicht wird damit ein völlig 
falsches Signal vermittelt, das die bisherigen Bemühungen, gerade 
junge Mütter oder Alleinerziehende wieder in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren, konterkariert.  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 

Gleichstellungsstellen fragt, ob bekannt ist, wie viele Familien das 
Betreuungsgeld tatsächlich freiwillig beantragt haben.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
Beate Ebeling  und   Petra Borrmann 
für die Bundessprecherinnen 
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